
Zeitschrift: Zeitlupe : für Menschen mit Lebenserfahrung

Herausgeber: Pro Senectute Schweiz

Band: 71 (1993)

Heft: 4

Rubrik: AHV

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 24.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


RATGEBER

AHV

Wirt/ <7/e Witwenrente nacb Erre/-
c/zen r/es AT/V-A/ters m eine e/n/a-
cbe Altersrente nmgewanz/e/f? An-
genommen, es besfe/ze bez'n An-
s/zracb an/ eine MaMma/rente,
würt/e r/er nac/t Eintreten des W/t-
wenstanr/es erz/e/te Erazzenver-
z/z'ensf/ür ezne aZ/ä/Z/ge Vferbesse-

rzzng berücfcszc/ztigt, wenn die
Eran im ädrigen deine Re/frags-
/neben verze/c/znet?

Wie Sie richtig vermuten wird die
Witwenrente durch eine Altersren-
te abgelöst, wenn die Witwe das

Rentenalter erreicht, denn die Wit-
wenrente ist im Grunde genom-
men eine Art «vorgezogene Alters-
rente». Da die Witwenrente jedoch
nur 80 Prozent der entsprechenden
Altersrente entspricht, ergibt sich
bei Eintritt ins Rentenalter grand-
sätzlich für die Witwe eine Erhö-
hung der bisherigen Rente um
einen Viertel. Allfällige Waisen-
renten hingegen entsprechen den
Kinderrenten und werden daher im
gleichen Betrag weiter ausbezahlt
Bei der Berechnung der Altersren-
te wird auf alle Ihre persönlichen
Einkommen abgestellt. Je nach
Ausmass der Erwerbstätigkeit
nach der Verwitwung kann sich al-
lenfalls eine zusätzliche Renten-
erhöhung ergeben. Selbstverständ-
lieh wird Ihnen die Berechnung
der Altersrente durch Ihre Aus-
gleichskasse zu gegebener Zeit
formell eröffnet. Ich empfehle
Ihnen, ein bis zwei Monate vor
Erreichen des Rentenalters mit der
Ausgleichskasse, die Ihre Witwen-
rente ausbezahlt, Kontakt aufzu-
nehmen, wenn Sie bis dahin von
Ihrer Kasse nichts gehört haben.

Rückerstattung
von Ergänzungs-
leistungen, kanto-
nalen Beihilfen
und Gemeinde-
Zuschüssen

Meine Marter starb vor bnrzem.
Sie /zarte seit 7967 £>gänzn«g.s7ei-

sfnng (EL) bezogen. (7sf ßei/zii/e
r/asse/be?) Seif 7986 /zarte zc/z

z/z'e /inanzie/ien Ange/egen/zez'fen
übernommen «nz/ znzzsste a//e t/n-
fer/agen z/erA//V vor/egezz. A/s ic/z

nzerbte, z/ass das Danbbonto /an-
/end anstieg, /zabe ic/z 79S9 die EL
sc/zrz/f/ic/z gebündigf. Das ßanb-
Konto befrzzg dama/s Er dO 000.-.
Ab diesem Zeitpnnbt stieg das
Lonto bis znm Lode meiner Matter
azz/ rtznd Er 75 000.-. Von we/-
c/zem Kontosfanr/ mzzss ic/z bis ztz

den Er. 25 000.- zzzrücfaa/z/en?

Zur Beantwortung Ihrer Frage ist
verschiedenes auseinanderzuhal-
ten:

• Der Vermögens-Freibetrag von
Fr. 25 000 - dient zur Berechnung
der EL. Sollten zwei Ergänzungs-
leistungen nach Bundesrecht be-

zogen worden sein, so kann aller-
dings eine Rückerstattung auch im
Rahmen dieses Freibetrages in
Frage kommen.

• Die Rückerstattung von EL im
Rahmen des Bundesrechts ist al-
lerdings nur vorgesehen, sofern
zuviel EL bezogen wurde, was ins-
besondere im Zusammenhang mit
rückwirkender Auszahlung von
Versicherangsleistungen (Kran-
kenkasse, Unfalltaggeld usw.)
oder durch unrichtige bzw. verspä-
tete Meldung von Einkommens-
oder Vermögensanfall geschehen
kann. Eine solche Rückforderang
muss durch eine beschwerdefähi-
ge Verfügung mit entsprechender
Begründung geltend gemacht wer-
den. Dabei ist grundsätzlich eine
5jährige Verjährungsfrist zu be-
achten.

• Neben der bundesrechtlichen EL
gibt es in vereinzelten Kantonen
zusätzliche kantonale Leistungen
oder Gemeindezuschüsse; für sol-
che Leistungen kann das kantonale
oder kommunale Recht weiterge-
hende Rückerstattungspflichten
vorsehen und andere Verjährangs-
fristen festlegen.
• Ich bitte Sie um Verständnis da-
für, dass sich die Beratung in der
Zeitlupe auf das Bundesgesetz
über Ergänzungsleistungen kon-
zentrieren muss, für kantonale
oder kommunale Leistungen je-
doch lediglich allgemeine Hinwei-
se vermitteln kann. Sicher steht Ih-
nen jedoch die zuständige örtliche
Beratungsstelle von Pro Senectute
in diesen Fragen mit konkreteren
Hinweisen zur Verfügung.

Dz: z'nr Rne?o//Enor

EFZET-LiStstuhl

Dieser Liftstuhl ermöglicht eine
körpergerechte Sitz- und Liege-
position und erleichtert zusätzlich
das Aufstehen; mit Naturholz-
rahmen.

Serienmässig sind Lenden- und
Kopfstützen eingebaut

Der Platzbedarf ist sehr gering.

// ££JI££
Hermap AG
Neuhaltenstrasse 1

6030 Ebikon
Telefon 041/33 58 66

Ablösung der
Witwenrente durch
Altersrente
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